Hinweise 


zur Praxis�Auflösung oder �Übergabe





Bei der Auflösung oder Übergabe einer Praxis sind folgende Abmeldungen notwendig (die jeweiligen Anschriften entnehmen Sie bitte beiliegender Liste):








Art bzw. Gegenstand der Meldung�
Information an:�
�
Anmeldung der Praxisaufgabe bzw.


Aufgabe der Tätigkeit�
�Die Zahnärztekammer Hamburg über


den Zeitpunkt der Praxisaufgabe in�formieren


�KZV � Kassenzahnärztliche


Vereinigung (Antrag auf Ende/Ruhender Zulassung!)


�Gesundheitsamt des Bezirkes


�Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege innerhalb zwei Wochen�
�
Abmeldung eines Praxislabors�
-Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales


 �Amt für Arbeitsschutz�
�
Amalgamabscheider		


Genehmigung der Indirekteinleitung		


(Information über Betreiberwechsel oder


Praxisaufgabe)�
-Umweltbehörde�	


� Amt für technischen Umweltschutz ��
�
Abmeldung als Betreiber einer Röntgenanlage�
-Amt für Arbeitsschutz


-Zahnärztliche Stelle der Zahnärztekammer �
�
Abmeldung als Betreiber eines Lasers�
-Amt für Arbeitsschutz


-Berufsgenossenschaft für Gesundheit und  Wohlfahrtspflege


�
�






Beachten Sie bitte, dass die Behandlungsunterlagen (Zahnärztliche Aufzeichnungen, Röntgenbilder etc.),nach § 8 der Berufsordnung einer Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren nach Behandlungsende unterliegen, soweit nicht nach anderen Gesetzen eine längere Aufbewahrungsfrist besteht. Bei einer Praxisübernahme besteht die Möglichkeit, dass der Praxisübernehmer diese Unterlagen in Verwahrung nimmt und bei Bedarf aushändigt.


Bei einer Praxisauflösung informieren Sie bitte, die Zahnärztekammer, wo die Unterlagen verwahrt werden und an wen ehemalige Patienten verwiesen werden können. Beachten Sie bitte, dass weiterhin sämtliche Informationen der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen.





